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Antrag zur Stadtratssitzung am 09. 12. 19 

Kommunaler Finanzausgleich Rheinland-Pfalz 

Ludwigshafen, den 30. November 2019 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Steinruck, 

zur Stadtratssitzung am 09. 12. 2019 stellen wir folgenden Antrag: 

 

Der Stadtrat möge beschließen, dass die Stadt Ludwigshafen an die rheinland-pfälzische 
Landesregierung und den Ludwigshafenern Landtagsabgeordneten appelliert,  den Kommu-
nalen Finanzausgleich neu zu regeln, und zwar derart, dass die Kommunen in Rheinland-
Pfalz bedarfsorientiert und auskömmlich mit Finanzmitteln ausgestattet werden; insbesonde-
re sollen in diesem Zusammenhang die Sozialausgaben der Kommunen berücksichtigt wer-
den. Ein entsprechender Appell wird von der Stadtverwaltung bzw. der Oberbürgermeisterin 
formuliert und dem Stadtrat zur Kenntnisnahme vorlegt. 

 

Antragsbegründung: 
Unter den 10 am höchsten verschuldeten kreisfreien Städten in Deutschland stammten 2017 

sechs aus Rheinland-Pfalz. Folglich wird parteiübergreifend die Finanzsituation der rhein-
land-pfälzischen Kommunen als besorgniserregend betrachtet. Bezeichnend, dass 
nach 2012 das rheinland-pfälzische Verfassungsgerichtshof sich demnächst wieder mit dem 
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Kommunalen Finanzausgleich befassen muss. Statt über juristische Instanzen vermittelt zu 
reagieren, sollte die Landesregierung hier proaktiv handeln, damit die Kommunen ihr grund-
gesetzlich garantiertes Selbstverwaltungsrecht wahrnehmen können.    

Die weitere Begründung erfolgt mündlich. 

   

Mit freundlichen Grüßen 
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